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62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §4 Abs1;

AuslBG §4 Abs3 Z4 idF 1988/231;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1990/10/18 88/09/0142 3

Stammrechtssatz

Das österreichische Arbeitsrecht räumt im allgemeinen mangels einer entsprechenden Di:erenzierung ausländischen

Arbeitnehmern einen Anspruch auf die gleichen Lohnbedingungen und Arbeitsbedingungen wie inländischen

Arbeitnehmern ein (Hinweis Schnorr, Kommentar zum Ausländerbeschäftigungsgesetz, 2. Au>age, Erl 5.3. zu § 4, S 51).

Dies bedeutet, daß der Ausländer jedenfalls Anspruch auf die in den einschlägigen Rechtsvorschriften (einschließlich

Kollektivvertrag) festgelegten Mindestlohnbedingungen und Arbeitsbedingungen hat.

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:1993:1992090214.X02

Im RIS seit

20.11.2000

Zuletzt aktualisiert am

05.05.2009

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/entscheidung/94500
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 1993/1/14 92/09/0214
	JUSLINE Entscheidung


